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Index

32/01 Finanzverfahren allgemeines Abgabenrecht

Norm

BAO §150

BAO §303 Abs1 litb

1. BAO § 150 heute

2. BAO § 150 gültig ab 01.03.2004 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 124/2003

3. BAO § 150 gültig von 01.01.1962 bis 29.02.2004

1. BAO § 303 heute

2. BAO § 303 gültig ab 01.01.2014 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 14/2013

3. BAO § 303 gültig von 26.06.2002 bis 31.12.2013 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 97/2002

4. BAO § 303 gültig von 15.07.1999 bis 25.06.2002 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 106/1999

5. BAO § 303 gültig von 19.04.1980 bis 14.07.1999 zuletzt geändert durch BGBl. Nr. 151/1980

Rechtssatz

Im Zusammenhang mit einer Wiederaufnahme des Verfahrens lässt der in einem Betriebsprüfungsbericht gegebene

Hinweis auf einzelne Textzi=ern im Regelfall den Schluss zu, dass das Finanzamt die Wiederaufnahme auf den

Neuerungstatbestand (nunmehr § 303 Abs. 1 lit. b BAO) gestützt hat und die in diesen Textzi=ern getro=enen

Prüfungsfeststellungen jenen Tatsachenkomplex bilden, der nach Ansicht des Finanzamtes im Zuge der Prüfung neu

hervorgekommen ist (vgl. VwGH 4.3.2009, 2008/15/0327; 28.2.2012, 2008/15/0005).Im Zusammenhang mit einer

Wiederaufnahme des Verfahrens lässt der in einem Betriebsprüfungsbericht gegebene Hinweis auf einzelne

Textzi=ern im Regelfall den Schluss zu, dass das Finanzamt die Wiederaufnahme auf den Neuerungstatbestand

(nunmehr Paragraph 303, Absatz eins, Litera b, BAO) gestützt hat und die in diesen Textzi=ern getro=enen

Prüfungsfeststellungen jenen Tatsachenkomplex bilden, der nach Ansicht des Finanzamtes im Zuge der Prüfung neu

hervorgekommen ist vergleiche VwGH 4.3.2009, 2008/15/0327; 28.2.2012, 2008/15/0005).
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